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Danner/Theobald,
Energierecht

 Werkstand: 100. EL
Dezember 2018

EnWG § 36
Grundversorgungspflicht

Heinlein/Weitenberg Rn. 59-63

 EL 97 April 2018

c)  Abgrenzung zu den ergänzenden Bedingungen nach
§ 5 Abs. 2 StromGVV/GasGVV

Der Grundversorger kann lediglich zusätzliche sog ergänzende
Bedingungen verbindlich machen, welche die Allgemeinen
Bedingungen der StromGVV/GasGVV an den Stellen, an denen für
den Grundversorger ein Anwendungsspielraum besteht,
konkretisieren.

59

Neben den in der StromGVV/GasGVV konkret geregelten
Ermächtigungen zum Erlass ergänzender Bedingungen  sind – wie
sich aus der Verordnungsbegründung ergibt  – auch weitergehende
ausfüllende Bestimmungen zulässig.  In den ergänzenden
Bedingungen können bspw. die möglichen Zahlungsweisen
angegeben  oder die Kostenpauschalierung für eine Unterbrechung
und Wiederherstellung einfach und nachvollziehbar geregelt werden.

60

Die ergänzenden Bedingungen hat der Grundversorger gem. § 2
Abs. 4 S. 2 StromGVV/GasGVV öffentlich bekannt zu machen und im
Internet zu veröffentlichen.

61

Bei den ergänzenden Bedingungen zu den GVV handelt es sich um
ebenfalls um „Allgemeine Bedingungen“ iSv § 36 Abs. 1 S. 1 EnWG.
Sie werden daher wie die StromGVV/GasGVV mit der öffentlichen
Bekanntgabe Vertragsbestandteil, dh es bedarf keiner Einbeziehung
iSv § 305 BGB.  Den ergänzenden Bedingungen kommt, da es sich
nicht um Rechtsnormen handelt, jedoch kein
Rechtssetzungscharakter  zu. Sie unterliegen als Allgemeine
Geschäftsbedingungen iSv § 305 Abs. 1 BGB grundsätzlich der
Inhaltskontrolle des BGB.

62

Da die Grundversorgung nicht Teil des Netzbetriebes und damit des
regulierten Monopolbereichs ist, sind die ergänzenden Bedingungen
des Grundversorgers einer Missbrauchskontrolle durch die
Regulierungsbehörden nach den §§ 29 ff. EnWG entzogen.

63

1

2
3

4

5
6

7

8

9

1 Vgl. ausführlich die Kommentierung von Hartmann → StromGVV/GasGVV § 5.  
2 §§ 2 Abs. 4 S. 2, 16 Abs. 2 StromGVV/GasGVV.  
3 Verordnungsbegründung zu § 1 (BR-Drs. 306/06, S. 21).  
4 Hempel, in: Hempel/Franke, Recht der Energie- und Wasserversorgung, § 36 EnWG

Rn. 143 sowie § 1 AVBEltV Rn. 86 f.  
5 § 16 Abs. 2 StromGVV/GasGVV.  
6 Vgl. § 19 Abs. 4 S. 2 StromGVV/GasGVV und BR-Drs. 306/06, S. 40.  
7 Vgl. Hartmann → StromGVV § 2.  
8 So auch Hempel, in: Hempel/Franke, Recht der Energie- und Wasserversorgung, § 1

AVBEltV Rn. 114 mwN. Dies gilt auch für nachträgliche Änderungen der ergänzenden
Versorgungsbedingungen.  

9 BGH NJW 1987, 1828, 1829 = RdE 1987, 102 ff. m. Anm. Edelmann; Recknagel, in:
Hermann/Recknagel/Schmidt-Salzer, § 1 AVBEltV Rn. 14; Hempel, in: Hempel/Franke,
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Zitiervorschläge:
 Danner/Theobald/Heinlein/Weitenberg EnWG § 36 Rn. 59-63

 Danner/Theobald/Heinlein/Weitenberg, 100. EL Dezember 2018, EnWG § 36 Rn. 59-63
 

Recht der Energie- und Wasserversorgung, § 1 AVBEltV Rn. 82 mwN.  


